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Vorgehensweise: Nachdem du die jeweilige Frage gelesen hast, logge dich bitte in www.kanzleifachwissen24.de ein und erarbeite dir mit dieser wunderbaren Hilfe die Antworten. 

Das ? Fragezeichen solltest du ersetzen entweder durch richtig ( oder falsch (. Bist du dir nicht sicher, setze ein vielleicht ( dahin. Diese „Vielleicht-Fragen“ solltest du später nochmals nachlesen, um dir sicher zu sein, welche Antwort nun korrekt ist. Es können mehrere Antworten richtig sein. Bitte lies gründlich in kanzleifachwissen24.de nach. Kannst du mal eine Antwort perdu nicht finden, dann lass das Fragezeichen ? davor stehen und frage später deine Ausbilderin.
Hier zum Kopieren die drei Zeichen:    (    (    (
Vorteil: Du lernst spielend leicht für deine Prüfung und die Praxis. Bitte wenn nötig gern auch deinen Chef oder deine Ausbilderin um Hilfe. 

Achtung: Versuche bitte nicht, alle Fragen auf einmal zu beantworten, denn das hat schon manch  einen Nicht-Azubi überfordert. Langsam lernen ist besser, weil du dir das Gelesene dadurch viel besser einprägen kannst. Indem du dir das Wissen nochmals aufschreibst, prägt es sich noch tiefer in dein Unterbewusstsein ein. 

Tipp 1! Benutze die Umfangreiche Suchfunktion auf kanzleifachwissen24.de und das Stichwort-verzeichnis links auf der Startseite.

Tipp 2! Ich habe dir die Fragen extra als Worddokument zur Verfügung gestellt, damit du nach der jeweiligen Frage bzw. deren vorgegebenen Antworten an deinem Computer noch hinschreiben kannst, wo das steht (Gesetz, §§, ggf. Rechsprechung) und für dich wichtige Merkbrücken (Hinweise). Somit erarbeitest du dir dein eigenes DIN-A-4-RVG-Arbeitsskript. Bitte lies dein Skript vor der Prüfung unbedingt nochmals durch! Erarbeite dir die Fragen am PC, denn somit lernst und vertiefst du dessen Umgang und wirst Punkte holen im Fach Textverarbeitung (Formatierung, Farben, Schriftgröße und –art etc.). Möchtest du zu Hause weiter machen, dann frage deine Kanzlei, ob sie dir einen USB-Stick zur Verfügung stellt, damit du dir dein bis dahin fertiges Skript sowohl von der Kanzlei aus, als auch von zu Hause aus weiter abarbeiten kannst. Wichtig! Mache vorher stets eine Virenprüfung deines USB-Sticks, um sämtliche Rechner zu schonen!

Viel Spaß beim Lesen, Erarbeiten und Lernen wünscht dir

deine Konstanze Halt  

(Rechtsanwaltsgehilfin - heute Erfolgsautorin, Verlegerin, Programmiererin usw.)
Und los geht es:                                                (Die 1. Frage habe ich für dich bereits beantwortet.)
1. Darf der Rechtsanwalt nur gesetzliche Gebühren abrechnen oder auch nach Vergütungs-vereinbarung?

( Er darf nur nach gesetzlicher Vergütung abrechnen.
( Wenn der Mandant einverstanden ist mit einer Vergütungsvereinbarung, kann er danach abrechnen.

( Da im RVG nichts von einer Vergütungsvereinbarung steht, darf er nicht mittels vereinbarter Vergütung abrechnen.

Wo steht das?

Die Vergütungsvereinbarung ist geregelt in §§ 3a bis 4b RVG geregelt. 

Meine Merkbrücke:   

Im § 3a RVG steht drin, dass der Rechtsanwalt auch eine außerhalb der gesetzlichen Gebühren liegende Vergütung mit seinem Mandanten treffen kann. Das RVG gilt nur im Innenverhältnis zwischen Rechtsanwalt und Mandanten, daher ist die Vereinbarung auch von keinem Dritten zu ersetzen.

2. Wann rechnet der Rechtsanwalt hauptsächlich nach Vergütungsvereinbarung ab?

? Wenn er neben der gesetzlichen Vergütung mehr Geld haben möchte.
? Wenn keine gesetzliche Vergütung für seinen Beratungsfall vorgeschrieben ist.

? Er darf auch gegenüber der Gegenseite mittels Vergütungsvereinbarung abrechnen.

Wo steht das?

Meine Merkbrücke:   

3. Darf eine Vergütungsvereinbarung auch Honorarvereinbarung genannt werden?
? Sie sollte Vergütungsvereinbarung genannt werden, weil dies so im § 3a RVG steht.
? Sie kann auch in gleicher Weise Honorarvereinbarung genannt werden.
Wo steht das?

Meine Merkbrücke:   

4. Wann muss die Vergütungsvereinbarung schriftlich fixiert werden?

? Nur wenn ein niedrigeres als das gesetzliche Honorar vereinbart wird? 

? Nur wenn ein höheres als das gesetzliche Honorar vereinbart wird? 

? Sie muss immer schriftlich fixiert werden, also in Textform. 

Wo steht das?

Meine Merkbrücke:   

5. Darf die Vergütungsvereinbarung in der Vollmacht enthalten sein?
? Ja, sie darf.
? Sie darf nicht und muss deutlich von anderen Vereinbarungen abgesetzt sein. 

Wo steht das?

Meine Merkbrücke:   

6. Kann der Rechtsanwalt seine Vergütungsvereinbarung formularmäßig gestalten?
? Ja, sie kann formularmäßig gestaltet werden, aber nur, wenn sie als individueller Ausdruck für jeden Mandanten "zugeschnitten" aus dem PC gedruckt wird.
? Nein, sie darf nicht formularmäßig gestaltet werden. 

Wo steht das?

Meine Merkbrücke:   

7. Geht der Rechtsanwalt leer aus, wenn die Vergütungsvereinbarung aus irgendwelchen Gründen nichtig ist?

? Ja, er verdient leider nichts mehr.
? Nein, er erhält dann wenigstens noch die gesetzlichen Gebühren. 

? Nein, er kann dann trotzdem das vereinbarte Honorar einfordern.
Wo steht das?

Meine Merkbrücke:   

8. Was ist, wenn die Vereinbarung nichtig ist, aber der Mandant das Honorar bereits gezahlt hat?
? Er kann es nicht zurückfordern, nur weil die Vergütungsvereinbarung nichtig ist. 

? Er hat sehr wohl das Recht dazu, das Honorar zurückzufordern, gerade weil die Vereinbarung nichtig ist.
Wo steht das?

Meine Merkbrücke:   

9. Gibt es denn BGH-Entscheidungen, die die Höhe des vereinbarten Honorars einschränken?

? Nein, der Rechtsanwalt kann unendlich viel in seiner Vergütungsvereinbarung fordern. 

? Ja, es gibt eine Entscheidung, die in Zivilsachen nicht mehr als das Siebzehnfache der RVG-Gebühren vorschreibt. 

? Ja, es gibt Strafsachenentscheidungen, die grundsätzlich nicht mehr als das Fünffache der Höchstbeträge der RVG-Gebühren vorschreiben.
Wo steht das?

Meine Merkbrücke:   

10. Geht das, dass der Rechtsanwalt ein niedrigeres Honorar, als das gesetzliche, vereinbart, statt eines höheren?

? Ja, das geht, aber nur in außergerichtlichen Angelegenheiten. 

? Ja, das geht, aber nur in außergerichtlichen Angelegenheiten, wenn er ein niedrigeres Pauschal- oder Zeithonorar vereinbart. 

? Das geht natürlich nicht, weil es nicht umsonst die Vergütungsvereinbarung gibt. 

Wo steht das?

Meine Merkbrücke:   

11. Darf der Rechtsanwalt anstelle von Geld auch Naturalleistungen, z. B. Eier, Fleisch, Milch, Bilder, Werkstattleistungen… annehmen?

? Nein, um Gottes Willen, da das RVG nur Geldbeträge kennt. 

? Ja, er kann, aber er muss es genauso als Einnahme verbuchen wie Geld. 

Wo steht das?

Meine Merkbrücke:   

12. In Amerika darf der Rechtsanwalt mit seinem Mandanten Erfolgshonorare vereinbaren. Wenn er z. B. 100.000 US-Dollar erstreitet, erhält der Rechtsanwalt davon z. B. 20.000 US-Dollar Honorar. Darf der deutsche Rechtsanwalt das auch?

? Natürlich darf er das auch, schließlich haben wir jetzt die EU. 

? Nein, er darf überhaupt keine Form von Erfolgshonorar vereinbaren. 

? Nein, das darf er nicht. Aber er darf vereinbaren, dass er bei Erfolg z. B. gewisse Prozente oder Bruchteile auf die Erfolgsgebühren (z. B. Einigungsgebühren, Befriedungsgebühren, Aussöhnungsgebühr, Erledigungsgebühr) des RVG zusätzlich oder diese mehrfach erhalten darf, wenn er Erfolg in der Sache hat. Und er darf es für den Erfolgsfall vereinbaren, wenn sich der Mandant ohne eine solche Vereinbarung nicht gestritten hätte. 

Wo steht das?

Meine Merkbrücke:   

13. Darf der dem Rechtsanwalt zugewiesene Referendar den Anwalt vertreten und die Gebühren nach dem RVG erhalten?

? Er darf auf keinen Fall den Anwalt vertreten, weil er nicht der Station zugewiesen und noch kein Anwalt ist. 

? Er darf die Gebühren nach RVG abrechnen. 

Wo steht das?

Meine Merkbrücke:   

14. Darf ein Assessor Gebühren nach dem RVG abrechnen?
? Ja, er darf. 

? Nein, der darf nicht, schließlich ist er noch kein Anwalt. 

Wo steht das?

Meine Merkbrücke:   

15. Oft erledigen Bürovorsteher/Rechtsfachwirtinnen Gespräche oder Termine für den Rechtsanwalt. Dürfen die das und wie steht es um ihre Gebühren?

? Wenn der Mandant damit einverstanden ist, darf auch der Bürovorsteher den Anwalt vertreten, solange kein Anwaltszwang herrscht und der Mandant die Gebühren bezahlt. 

? Wenn der Bürovorsteher im Termin auftritt, erhält er keine Gebühren nach dem RVG von der Gegenseite oder der Staatskasse erstattet.
? Er darf den Anwalt überhaupt nicht vertreten, weil er kein Anwalt oder dessen Vertreter  ist.
Wo steht das?

Meine Merkbrücke:   

16. Ist es empfehlenswert, dass dein Chef einen Vorschuss vom Mandanten nimmt?

? Natürlich ist es das, weil dadurch die Außenstände des Anwaltes erheblich minimiert werden. 

? Natürlich ist es das, weil mein Chef dann Geld in der Kasse hat, selbst wenn der Mandant das Mandat kündigt. Immerhin ist der Anwalt ja schon tätig geworden und hat wenigstens eine Gebühr verdient. 

? Nein, wir nehmen nie oder kaum Vorschüsse, weil wir überhaupt keine Außenstände in der Kanzlei haben. 

? Wenn wir Vorschüsse nehmen würden, würden unsere Mandanten alle wieder weglaufen.
Wo steht das?

Meine Merkbrücke:   

17. Ist es empfehlenswert, dass dein Chef bei PKH einen Vorschuss vom Mandanten nimmt?
? Selbstverständlich ist es das, aber nur bevor PKH bewilligt wird. 

? Nein, mein Chef darf bei PKH gar keinen Vorschuss erhalten.
? Ich würde einen Vorschuss nehmen, wenn noch nicht feststeht, ob PKH bewilligt wird. Schließlich fällt für das PKH-Bewilligungsverfahren auch eine Gebühr an, falls keine PKH bewilligt wird und die muss von niemand anderem als von unserem Mandanten abgedeckt werden. 

? Ja, ich würde einen Vorschuss nehmen, weil ich diesen dann später, wenn PKH bewilligt wird, auf die Differenz zu den PKH-/Wahlanwaltsgebühren verrechnen darf. 

Wo steht das?

Meine Merkbrücke:   

18. Muss der Rechtsanwalt immer eine Rechnung ausstellen?

? Ja, da er sonst keine Umsatzsteuer berechnen kann. 

? Nein, er muss nicht, muss aber sämtliche Einnahmen ordnungsgemäß versteuern. 

Wo steht das?

Meine Merkbrücke:   

19. Ist es denn sinnvoll, eine Rechnung auszustellen?

? Ja, es ist sinnvoll, weil der Rechtsanwalt sonst die Vergütung nicht einfordern kann. 

? Nein, der Rechtsanwalt kann seine Vergütung auch jederzeit ohne Zusendung einer Rechnung einfordern. 

Wo steht das?

Meine Merkbrücke:   

20. Der Mandant ist nicht zum Vorsteuerabzug berechtigt. Wie sieht die Rechnung aus?
? Die Rechnung muss enthalten Re-Anschrift, Re-Absender, Re-Datum, Re-Nr., St.-Nr. oder USt.-Ident-Nr., Zeitraum der Leistungserbringung, Tätigkeit, korrekte Gebühren, Netto- und Bruttosumme, Zahlungsziel, Unterschrift. 

? Re-Nr. brauche ich nicht, ansonsten sollte die Rechnung alles haben wie unter der ersten Antwort. 

Wo steht das?

Meine Merkbrücke:   

21. Der Mandant ist zum Vorsteuerabzug berechtigt. Er hatte einen Unfall und ihr vertretet ihn gegenüber der gegnerischen Haftpflichtversicherung, in dem ihr 70.000 EUR Schmerzensgeld mittels außergerichtlicher Aufforderung haben wollt. Nach Einigung mit selbiger über 60.000 EUR, stellt ihr eure Kostenrechnung mit Gebühren aus 60.000 EUR an die Kfz-Versicherung. Gleichzeitig erstellt ihr eine Rechnung über die Differenz zu 10.000 EUR an seine RS-Versicherung. Dann erhält der Mandant eine Rechnung über die Umsatzsteuer aus 70.000 EUR. Es muss doch auf jeder dieser Rechnungen eine Rechnungs-Nummer drauf, oder?

? Ja, natürlich muss auf jede Rechnung eine Re-Nr. drauf, sonst kann ich die Zahlungseingänge ja nicht zuordnen. 

? Nein, es darf nur auf die Rechnung, die auf den Mandanten ausgestellt ist, eine Rechnungs-Nr. drauf. Sonst muss der Rechtsanwalt ja auch aus der Netto-Rechnung an die Haftpflichtversicherung und aus der Netto-Rechnung an die RS-Versicherung zusätzlich die Umsatzsteuer ziehen, obwohl die Umsatzsteuer bereits auf der Rechnung des Mandanten voll steht. Die anderen erhalten ja nur den dem Mandanten entstandenen Schaden weitergereicht. 

Wo steht das?

Meine Merkbrücke:   

22. Muss das alles, was wir bisher besprochen haben, auch auf Kleinstbetragsrechnungen berücksichtigt werden?
? Kleinstbetragsrechnungen sind ja solche Rechnungen, die 100 EUR netto nicht übersteigen. Daher muss weder eine Re-Nr. noch eine St.-Nr. drauf sein und es reicht auch, dass der Bruttobetrag und der Steuersatz ausgewiesen sind, nicht jedoch die Netto- und Bruttosumme. 

? Kleinstbetragsrechnungen sind ja solche Rechnungen, die 150 EUR netto nicht übersteigen. Daher muss weder eine Re-Nr. noch eine St.-Nr. drauf sein und es reicht auch, dass der Bruttobetrag und der Steuersatz ausgewiesen sind, nicht jedoch die Netto- und Bruttosumme. 

Wo steht das?

Meine Merkbrücke:   

23. In § 11 Abs. 5 Satz 1 RVG steht geschrieben, dass die Festsetzung abzulehnen ist, soweit der Antragsgegner Einwendungen oder Einreden erhebt, die nicht im Gebührenrecht ihren Grund haben. Wieso steht dort Antragsgegner? Ich denke, § 11 RVG ist die Kostenfestsetzung gegen den Mandanten?

? Das ist ein Schreibfehler. 

? Wenn der RA gegen seinen Mandanten vorgeht, ist der in diesem Moment der Antragsgegner. 

Wo steht das?

Meine Merkbrücke:   

24. Im § 11 Abs. 8 RVG steht geschrieben, dass auch Rahmengebühren festsetzbar sind. Gilt dies auch für die zivilrechtliche Geschäftsgebühr nach Nr. 2300 VV RVG, die ja eine Rahmengebühr ist?
? Ja, dies gilt für alle Rahmengebühren, wie es dort steht. 

? Nein, dies gilt nicht für die genannte Geschäftsgebühr, weil man die u. a. auch laut mehreren BGH-Entscheidungen nicht in der Kostenfestsetzung festsetzen lassen kann. 

Wo steht das?

Meine Merkbrücke:   

25. Die Verweisung oder Abgabe an ein anderes Gericht bedeutet die Abgabe im selben Rechtszug. Wie sieht es jedoch aus, wenn die Sache von dem Rechtsmittelgericht an ein Gericht eines niedrigeren Rechtszuges verwiesen oder abgegeben wird?
? Dann ist das neue Verfahren nach Abgabe ein neuer Rechtszug und der Anwalt kann komplett neue Gebühren verdienen. 

? Dann ist das neue Verfahren nach Abgabe ein neuer Rechtszug und der Anwalt muss die Gebühren des höheren Rechtszuges auf die Gebühren des niedrigeren Rechtszuges anrechnen.
Wo steht das?

Meine Merkbrücke:   

26. Die Zurückverweisung an ein untergeordnetes Gericht stellt einen neuen Rechtszug dar. Die Gebühren gibt es vor dem neuen Rechtszug neu mit Ausnahme der Verfahrensgebühr (Teil 3, Vorb. 3 Abs. 6 VV RVG), wenn das Gericht, an welches der Rechtsstreit zurückverwiesen wurde, sich mit der Sache bereits befasst hatte. Wo steht das?

? Das steht in § 20 RVG.
? Das steht in § 21 RVG.
Wo steht das?

Meine Merkbrücke:   

27. Darf der Rechtsanwalt einen potenziellen Beratungshilfemandanten einfach wieder wegschicken mit dem Hinweis, dass er Beratungshilfe nicht anbietet?

? Nein, er darf ihn nicht wegschicken, weil jeder Mandant das Recht auf Vertretung hat. Er hat ihn ggf. sogar darauf hinzuweisen. 

? Ja, er darf ihn wegschicken, wenn die Kanzlei das gewünschte Beratungsbedürfnis mit den angebotenen Tätigkeitsschwerpunkten nicht abdeckt. 

Wo steht das?

Meine Merkbrücke:   

28. Der Rechtsanwalt hat sich für Beratungshilfesachen über die außergerichtliche Schuldenbereinigung eine "Subunternehmerin" genommen, die für ihn den Schriftverkehr mit eigenem Briefkopf und eigener Unterschrift mit den Gläubigern und der Staatskasse geführt hatte. Die Rechtspflegerin zahlte der Subunternehmerin, die keine Anwältin war, die Beratungshilfegebühren in vielen Angelegenheiten aus. Nach Überprüfung durch den Revisor wurde festgestellt, dass der Subunternehmerin keine Beratungshilfegebühren zustünden. Stimmt das?
? Ja, das stimmt, da die Subunternehmerin keine Rechtsanwältin ist. 

? Ja, das stimmt, da § 3 BerHG anzuwenden ist. 

Wo steht das?

Meine Merkbrücke:   

29. Wie hoch sind die Raten, die vom PKH-Bedürftigen maximal gezahlt werden müssen, wenn die Staatskasse bei Prozesskostenhilfe Ratenzahlung anordnet?
? Es sind maximal 12 Monate lang Raten zu zahlen. 

? Es sind maximal 24 Monate lang Raten zu zahlen. 

? Es sind maximal 48 Monate lang Raten zu zahlen. 

Wo steht das?

Meine Merkbrücke:   

30. Muss sich der Rechtsanwalt um die Rateneinziehung kümmern?
? Natürlich, es geht schließlich um sein Geld. 

? Nein, er muss sich nicht um die Rateneinziehung kümmern, da dies die Staatskasse tun muss. 

Wo steht das?

Meine Merkbrücke:   

31. Ist es denn sinnvoll, dass der Rechtsanwalt unmittelbar mit seiner PKH-Vergütung auch die Regelvergütung zwecks Ausgleich auch der Differenz zu § 13 RVG bei Gericht einreicht?
? Natürlich ist das sinnvoll, damit ich es später nicht vergesse. Außerdem soll der Rechtsanwalt eine Berechnung der Regelvergütung unverzüglich zu den Prozessakten reichen.
? Die Staatskasse kann vor Festsetzung der weiteren Vergütung den Rechtsanwalt auffordern, seine Regelvergütung zu den Gerichtsakten zu reichen. Kommt der Rechtsanwalt dem nicht innerhalb eines Monats nach, verjährt sein Anspruch auf die Differenzvergütung zu § 13 RVG.
Wo steht das?

Meine Merkbrücke:   

32. Darf der Rechtsanwalt während des Bestehens von PKH von der Staatskasse einen Vorschuss fordern?
? Natürlich darf er das.
? Nein, das darf er nicht, da die Staatskasse erst hinterher zahlen muss. 

Wo steht das?

Meine Merkbrücke:   

33. Darf der Rechtsanwalt während des Bestehens von PKH vom Mandanten einen Vorschuss fordern?
? Ja, warum nicht?
? Nein, während des Bestehens von PKH empfiehlt es sich, keinen Vorschuss vom Mandanten zu fordern, da nun feststeht, dass der Mandant arm ist. 

? Der Rechtsanwalt darf vor oder nach PKH einen Vorschuss fordern. 

Wo steht das?

Meine Merkbrücke:   

34. Wie muss oder darf der vom Mandanten gezahlte Vorschuss denn verrechnet werden?
? Gemäß § 58 Abs. 2 RVG muss er den Vorschuss auf die PKH-Gebühren anrechnen. 

? Gemäß § 58 Abs. 2 RVG darf der Rechtsanwalt den Vorschuss zunächst auf die Gebühren und Auslagen verrechnen, für die ein Anspruch gegen die Staatskasse nicht besteht, d. h. z. B. auf die Differenzvergütung (PKH- zu Regelgebühren), und erst dann muss er den verbleibenden Vorschuss der Staatskasse anzeigen. 

Wo steht das?

Meine Merkbrücke:   

35. Ist es denn sinnvoll, einen Vorschuss vom Mandanten zu fordern, wenn PKH noch nicht bewilligt wurde?

? Nein, ich erhalte doch die Gebühren aus der Staatskasse. Außerdem steht fest, dass der Mandant arm ist.
? Es ist sinnvoll, vor PKH-Bewilligung, d. h. bevor feststeht, dass der Mandant arm ist, einen Vorschuss zu nehmen, und wenn es nur ein kleiner ist. Schließlich steht noch nicht fest, ob PKH bewilligt wird und wie das PKH-Bewilligungsverfahren ausgeht. Wenn unser Mandant verliert, muss er unsere Kosten tragen. 

Wo steht das?

Meine Merkbrücke:   

36. Wenn für die Klage PKH bewilligt wurde, muss dann für eine Erweiterung der Klage ebenfalls PKH bewilligt werden?

? Ja. 

? Nein. 

Wo steht das?

Meine Merkbrücke:   

37. Der Rechtsanwalt wurde für das Klageerwiderungsverfahren im Rahmen der PKH beigeordnet, möchte aber nun Widerklage erheben. Muss er sich hierfür extra beiordnen lassen?

? Ja.
? Nein. 

Wo steht das?

Meine Merkbrücke:   

38. Wie heißt Prozesskostenhilfe in Familiensachen?

? Verfahrenskostenhilfe

? Betreuungskostenhilfe

? Versorgungskostenhilfe

? Familienkostenhilfe

Wo steht das?

Meine Merkbrücke:   

39. Das Kostenfestsetzungsverfahren gehört noch zum Rechtszug. Muss sich der Rechtsanwalt denn für die Beschwerde gegen die Kostenfestsetzung beiordnen lassen? Immerhin erhält er diesbezüglich die Gebühr nach Nr. 3500 VV RVG zzgl. Auslagen.

? Ja, er muss sich erneut beiordnen lassen. 

? Nein, die erneute Beiordnung ist überflüssig. 

Wo steht das?

Meine Merkbrücke:   

40. Muss er sich denn für mehrere Erinnerungen und mehrere Beschwerden im Kostenfestsetzungsverfahren beiordnen lassen?
? Ja, muss er. Es gibt aber nur einmal Gebühren für die Erinnerungs- und einmal Gebühren für die Beschwerdeverfahren.
? Nein, muss er nicht.
Wo steht das?

Meine Merkbrücke:   

41. Für das Rechtsmittelverfahren muss sich der Rechtsanwalt erneut beiordnen lassen. Was ist aber, wenn er für das Mahnverfahren beigeordnet wurde, und dann aufgrund Widerspruch die Sache an das Streitgericht abgegeben werden muss?

? Eine neue Beiordnung ist nicht notwendig. 

? Die Erfolgsaussicht muss erneut geprüft werden. 

Wo steht das?

Meine Merkbrücke:   

42. Kann PKH bewilligt werden, wenn der Mandant eine Rechtsschutzversicherung hat?
? Natürlich, denn PKH hat doch nichts mit einer Rechtsschutzversicherung zu tun. 

? Nein, da der Antragsteller nicht bedürftig ist, wenn eine RS-Versicherung eine Deckungszusage für die Durchführung des Verfahrens gegeben hat. 

Wo steht das?

Meine Merkbrücke:   

43. Was ist der Unterschied zwischen PKH und VKH?

? Es gibt keinen Unterschied.

? Wenn ich statt VKH aus Versehen PKH beantrage, bekomme ich keinen Cent Geld.

? Wenn ich statt VKH aus Versehen PKH beantrage, wird mein PKH-Antrag wie ein VKH-Antrag gewertet.

Wo steht das?

Meine Merkbrücke:   

44. Der Rechtsanwalt beauftragt einen Terminsvertreter in Untervollmacht seines Mandanten. Ist es denn richtig, wenn der Anwalt schreibt: "Ich bitte Sie, meine ständige Mandantin, die ABC-Firma, in obiger Angelegenheit zu vertreten und obigen Termin zur mündlichen Verhandlung für mich wahrzunehmen. Weiterhin bitte ich Sie, dass die entstandenen Gebühren einschließlich der Post- und Telekomentgelte - mit Ausnahme der Korrespondenzgebühr bzw. der Kosten eines Unterbevollmächtigten, die normalerweise nicht erstattungsfähig sind - zwischen uns geteilt werden."?
? Ja, so machen wir das auch immer. 

? Das ist nicht richtig und sehr riskant, da im RVG nirgendwo die Rede von Gebührenteilung ist.  
Wo steht das?

Meine Merkbrücke:   

45. Kann denn laut Rechtsprechung die Grundgebühr in der Strafvollstreckung entstehen?
? Ja, sie kann. 

? Nein, kann sie laut Rechtsprechung nicht. 

Wo steht das?

Meine Merkbrücke:   

46. Dein Chef wird von einem Kollegen gebeten, ihn ausnahmsweise nur in einem Termin vor der Strafkammer zu vertreten, was er auch tut. Kann er (laut Rechtsprechung) dafür neben der Terminsgebühr auch noch die Grundgebühr und die Verfahrensgebühr abrechnen?
? Natürlich erhält er die Grundgebühr und Verfahrensgebühr erstattet. 

? Die Rechtsprechung ist sich darüber nicht ganz einig, grundsätzlich kann er nur die Terminsgebühr berechnen, da der Anwalt nur kurzzeitiger "Terminseinspringer" war. 

Wo steht das?

Meine Merkbrücke:   

47. Der Mandant kommt mit der Anklageschrift in die Kanzlei. Der Rechtsanwalt nimmt das Mandat an und wird im Ermittlungsverfahren tätig. Kann er diesbezüglich die Vorverfahrens-gebühr gem. Nr. 4104 VV RVG abrechnen?

? Nein, kann er nicht, da die Anklage bereits erhoben war. 

? Ja, kann er, weil er sie immer bekommt.
Wo steht das?

Meine Merkbrücke:   

48. Der Rechtsanwalt wird als Pflichtverteidiger bestellt. Kann er als Pflichtverteidiger auch die Vorverfahrensgebühr (Nrn. 4104, 4105 VV RVG) abrechnen?

? Nein, kann er nicht, da er bereits als Pflichtverteidiger bestellt war. 

? Er kann die Vorverfahrensgebühr abrechnen, da ein Pflichtverteidiger auch schon während des Vorverfahrens durch die Staatsanwaltschaft bestellt werden kann, wenn diese die Mitwirkung eines Verteidigers in dem vorgerichtlichen Verfahren für notwendig hält. 

Wo steht das?

Meine Merkbrücke:   

49. Der Rechtsanwalt hat richtig gekämpft, dass das Strafverfahren gegen seinen Mandanten eingestellt wird, was auch geschieht. Doch die Rechtspflegerin will dem Rechtsanwalt dafür keine Gebühr zubilligen. Hat der Rechtsanwalt eine Chance?
? Natürlich hat er eine Chance. Wenn er nachweisen kann, dass er ursächlich daran beteiligt war, dass das Verfahren eingestellt wurde, erhält er eine Gebühr (Befriedungsgebühr/zusätzliche Verfahrensgebühr). 

? Leider hat er keine Chance, weil eine Gebühr dafür nicht vorgesehen ist. 

Wo steht das?

Meine Merkbrücke:   
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Herzlichen Glückwunsch, du hast den ersten Fragenkatalog geschafft! Sei stolz auf dich!

